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Anmeldungen im Schwerpunktstudium 
 
 
Allgemeines 
Anmeldungen im Bereich des Schwerpunktstudiums erfolgen grundsätzlich über das 
Prüfungsverwaltungssystem FlexNow. Im Falle einer Beurlaubung kann eine Zulassung zum 
Schwerpunktstudium ausnahmsweise per Mail an das Prüfungsamt beantragt werden. 
 
Das Prüfungsverwaltungssystem FlexNow besitzt ein umfangreiches Benutzerhandbuch, das von 
den Studierenden durch einen Klick auf das „Buch-Symbol“ oben rechts geöffnet werden kann. 
 
Notwendige Anträge im Prüfungsverwaltungssystem FlexNow 

1. Zulassung zum Schwerpunktbereich (empfohlen im 4. Fachsemester) 
2. Vorbereitendes Seminar (empfohlen im 4. Fachsemester) 
3. Studienarbeit (empfohlen im 6. Fachsemester) 
4. Seminarvortrag zur Studienarbeit (empfohlen im 6. Fachsemester) 
5. Mündliche Universitätsprüfung (empfohlen im 8. Fachsemester) 

 
 
Anmeldung zum Schwerpunktbereich 
Die Zulassung zum Schwerpunktbereich kann beantragt werden, wenn die Zwischenprüfung als 
„bestanden“ in FlexNow verbucht ist. Eine frühzeitige Wahl des Schwerpunktes schafft 
Planungssicherheit. Der Schwerpunkt kann vor dem Ablegen der Studienarbeit einmal gewechselt 
werden. Im Falle eines Wechselwunsches muss dieser dem Prüfungsamt mitgeteilt und sodann ein 
neuer Antrag über FlexNow gestellt werden. 
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Anmeldung zur Studienarbeit 
Anlässlich der Anmeldung zur Studienarbeit im Rahmen des zweiten Seminars sind zwei getrennte 
Anmeldungen vorzunehmen (Punkt 3. und 4.). Es ist einerseits der konkrete Prüfungszeitrum und 
der gewünschte Prüfer für die „Studienarbeit“ auszuwählen. Andererseits ist das 
korrespondierende Seminar zur Studienarbeit bei „Seminarvortrag“ zu wählen. 
 
Voraussetzung für die Anmeldung zur Studienarbeit die die bestandene Zwischenprüfung und ein 
bestandenes vorbereitendes Seminar. Liegt zum Zeitpunkt der Anmeldung die Bewertung des 
vorbereitenden Seminars noch nicht vor, ist auch eine Anmeldung unter Vorbehalt möglich. 
 
Spätestens mit der Anmeldung zur Studienarbeit muss auch der Schwerpunktbereich verbindlich 
festgelegt werden. Falls dieser bisher noch nicht angemeldet wurde, kann dies auch in einem 
Antrag gebündelt werden, vgl. folgende Ansicht: 
 

 

 
 
Höchstfristen im Schwerpunktstudium 
Die Studienarbeit muss spätestens im 10. Fachsemester angemeldet werden.  
 
Die mündliche Universitätsprüfung wird spätestens im 12. Fachsemester angemeldet und im 13. 
Fachsemester abgelegt. Werden diese Fristen überschritten, gilt der erste reguläre Versuch als 
nicht bestanden. Beide Prüfungsteile können einmal wiederholt werden. 


